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Rechtstatsachen zur Beschlusskontrolle im Aktienrecht 
Theodor Baums�, Hans-Gert Vogel��, Maja Tacheva��� 

 

I. Anzahl der Aktiengesellschaften 
 

Während des Untersuchungszeitraums (1980 – 1999 einschließlich) ist sowohl die Zahl der 

Aktiengesellschaften in Deutschland insgesamt als auch die Zahl der börsennotierten 

Gesellschaften gestiegen. Dabei verlief der Anstieg nicht gleichförmig. Während beide 

Zahlen sich in den Jahren 1980 bis 1990 nur unwesentlich veränderten, ist für die Jahre nach 

1996 ein geradezu sprunghafter Anstieg der absoluten Zahl von Gesellschaften zu 

verzeichnen. Die Zunahme börsennotierter Gesellschaften blieb demgegenüber im Verhältnis 

eher gering. Während die Zahl der Gesellschaften insgesamt sich im Untersuchungszeitraum 

um das 3,5-fache erhöht hat, hat sich die Gesamtzahl börsennotierter Aktiengesellschaften 

lediglich verdoppelt. 

 

 
 

Jahr Anzahl der AG und KGaA Anzahl der börsennotierten AG 

1980 2147 459 

1981 2149 456 

1982 2132 450 

1983 2122 442 

1984 2141 449 

1985 2148 451 

1986 2193 492 

1987 2261 574 

                                                 
�  Prof. Dr. jur., Universität Frankfurt/Main 
��  Dr. jur., Rechtsanwalt in Berlin 
���  Wiss. Mitarbeiterin, Universität Frankfurt/Main 



1988 2366 609 

1989 2483 628 

1990 2685 649 

1991 2791 665 

1992 2943 665 

1993 3085 664 

1994 3527 666 

1995 3780 678 

1996 4043 681 

1997 4548 700 

1998 5468 741 

1999 7375 933 

 
Tabelle: Anzahl der Aktiengesellschaf en 1980-1999 t
Quelle: DAI Factbook 1998 und 1999 

 
 

II. Hauptversammlungen und Beschlüsse 
 

Wir haben die Zahl der erhobenen Klagen (Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen) im 

Untersuchungszeitraum mit Hilfe der Mitteilungen im Bundesanzeiger gemäß § 246 Abs. 4 

AktG ermittelt. Es ist jedoch davon auszugehen, daß die Zahl der tatsächlich erhobenen Kla-

gen höher liegt. Dies dürfte sich daraus erklären, daß vermutlich nicht alle Gesellschaften eine 

entsprechende Mitteilung im Bundesanzeiger veröffentlichen, sei es, weil kleinere 

Gesellschaften die Mitteilungspflicht nicht kennen,  sei es, weil noch vor einer 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger der Streit außergerichtlich  beigelegt worden sein mag. 

 

 
 

Jahr Anzahl der Hauptversammlungen Anzahl der Beschlüsse Durchschnitt-
liche Anzahl



 insgesamt ordentli-
che  

außerordentli-
che 

auf 
ordentlichen

auf 
außerordentlichen 

liche Anzahl 
der 

Beschlüsse 
pro HV 

1980 1127 1089 38 4660 74 4, 20 
1981 1098 1056 42 4243 76 3, 93 
1982 1097 1044 53 4178 99 3, 89 
1983 1123 1085 38 4457 86 4, 05 
1984 1097 1048 49 4273 105 3, 99 
1985 1069 1035 34 4147 73 3, 97 
1986 1126 1090 36 4474 78 4, 04 
1987 1094 1062 32 4817 82 4, 48 
1988 1159 1129 30 4860 57 4, 24 
1989 1254 1152 93 5788 243 4, 84 
1990 1311 1224 87 5594 221 4, 44 
1991 1357 1271 86 5748 229 4, 40 
1992 1404 1311 93 6716 275 4, 98 
1993 1522 1442 80 6554 215 4, 45 
1994 1527 1452 75 6945 223 4, 69 
1995 1380 1299 81 6574 194 4, 90 
1996 1339 1270 69 6395 213 4, 94 
1997 1365 1258 107 6280 286 4, 81 
1998 1404 1292 112 7273 324 5, 41 
1999 1544 1401 143 11384 591 7, 76 

 
 
Tabelle: Hauptversammlung n und Beschlüsse e
Quelle. Eigene Erhebungen  
 

 

Die stetig steigende Zahl der Aktiengesellschaften spiegelt sich in der Anzahl der im Bundes-

anzeiger veröffentlichten Einladungen zu ordentlichen und außerordentlichen Hauptver-

sammlungen nur begrenzt wieder. Das Zurückbleiben des zahlenmäßigen Anstiegs bei den im 

Bundesanzeiger veröffentlichten Einladungen hinter dem Anstieg bei den Gesellschaften 

selbst lässt auf eine überproportionale Zunahme der konzernintegrierten oder (seit 1994) 

„kleinen“ Aktiengesellschaften ( vgl. § 121 Abs. 4 AktG n.F.) schließen. Nahezu verdoppelt 

hat sich im Untersuchungszeitraum die durchschnittliche Anzahl der pro Hauptversammlung 

von den Aktionären gefassten Beschlüsse. Ein überproportionaler Anstieg ist dabei wiederum 

bei den auf außerordentlichen Hauptversammlungen getroffenen Entscheidungen zu 

verzeichnen. 

 



III. Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen 
 
Die Zahl der Klagen zu Beginn des Untersuchungszeitraums war verschwindend gering. 1981 

etwa wurde nur eine einzige Klage erhoben. 1982 waren es ganze zwei Klagen. Zu einem 

ersten starken Anstieg kam es 1985 mit 20 Klagen. Ein langsamer, aber stetiger Zuwachs ist 

seit 1987 zu beobachten. Ein Vergleich der ersten fünf Jahre des Untersuchungszeitraums mit 

dem letzten Fünfjahreszeitraum ergibt nahezu eine Verzehnfachung der durchschnittlich pro 

Kalenderjahr erhobenen Klagen. Für 1999 sind 45 Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen 

nachgewiesen. Der zahlenmäßige Anstieg der laut Mitteilung im Bundesanzeiger im Untersu-

chungszeitraum erhobenen Anfechtungsklagen übersteigt den zahlenmäßigen Zuwachs bei 

den Gesellschaften mithin nicht unerheblich. Dies mag bis zu einem gewissen Umfang damit 

erklärt werden, dass sich mit der durchschnittlichen Zahl der pro Hauptversammlung gefass-

ten Beschlüsse (von 4,20 in 1980 auf 7,76 in 1999) gleichzeitig die Angriffsfläche für An-

fechtungs- und Nichtigkeitsklagen erhöht hat. Diese Tatsache, zusammen mit der Zunahme 

der Zahl der Gesellschaften während des Untersuchungszeitraums, vermag den Anstieg bei 

den Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen zwar bis zu einem gewissen Grad zu erklären, 

kaum jedoch deren Verzehnfachung. Die Verzehnfachung der Klagen zeigt sich, wenn man 

die ersten fünf Jahre des Untersuchungszeitraums mit den letzten fünf Jahren vergleicht. 

 

 
 

Jahr 
Anzahl der 

Mitteilungen über 
Klageerhebungen 

Hiervon untersucht 

1980 6 3 

1981 1 - 

1982 2 2 

1983 7 2 

1984 3 - 

1985 20 5 

1986 9 2 

1987 17 8 

1988 30 13 

1989 29 20 

1990 26 13 



1991 26 12 

1992 20 7 

1993 21 9 

1994 45 13 

1995 33 19 

1996 47 24 

1997 27 12 

1998 39 18 

1999 45 7 
 
Tabelle: Anzahl der Klagee bungen rhe
Quelle: eigene Erhebungen  
 
 

 

 

 

IV. Analyse der gerichtlichen Verfahren im 

einzelnen 
 

Von den insgesamt 453 im Untersuchungszeitraum im Bundesanzeiger mitgeteilten Klagen 

nach §§ 243 ff. AktG haben wir 207 Verfahren untersuchen können. Ausgewertet wurden 

insgesamt 296 gerichtliche Entscheidungen und (gerichtliche und außergerichtliche) 

Vergleiche. Im einzelnen handelte es sich um 189 LG-Entscheidungen bzw. Vergleiche in der 

ersten Instanz, 77 OLG- Entscheidungen bzw. Vergleiche in der zweiten Instanz, und 30-

BGH Entscheidungen. 

 

In 124 Fällen wurde der Rechtsstreit bereits in der ersten Instanz durch Urteil oder Vergleich 

beendet. In 53 Fällen endete das Verfahren in bzw. nach der Berufungsinstanz. 30 Verfahren 

wurden durch den BGH entschieden. 

 

Die meisten Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen wurden im Untersuchungszeitraum beim 

Landgericht Frankfurt am Main und beim Landgericht München I anhängig gemacht. Auf 

diese beiden Landgerichte entfielen ca. 25 % der eingereichten Klagen. 



 

In 77 von 189 untersuchten erstinstanzlichen Verfahren lag eine subjektive Klagenhäufung 

vor, d.h. die Klage wurde von mehr als einem Aktionär erhoben (ca. 37 % der untersuchten 

erstinstanzlichen Verfahren). In den meisten Fällen (42) waren zwei Kläger beteiligt. Nur in 

einem einzigen Fall hat eine größere Anzahl von Aktionären (12) Klage erhoben. Ansonsten 

lagen die Zahlen zwischen drei und fünf Klägern. 

 

 

1. Verfahrensdauer 

 

Die Landgerichte benötigten im Untersuchungszeitraum durchschnittlich lediglich 7,15 

Monate bis zur Entscheidung. Die durchschnittliche Gesamtverfahrensdauer in den Fällen, in 

denen die Sache vom BGH an die Tatsacheninstanzen zurückverwiesen worden war, betrug 

dagegen 79, 3 Monate. 

 

 

 

 

 
 

Gericht bzw. 
Instanzenzug  Verfahrensdauer in Monaten 

LG 7,15 

OLG 12,77 

BGH 15,86 

zwei Instanzen 19,45 

drei Instanzen 36,38 
LG; OLG und  OLG 
nach Zurückweisung 

und BGH 
79,3 

 
Tabelle: Verfahrensdauer  
Quelle: eigenen Erhebungen  
 
 

In den letzten Jahren des Untersuchungszeitraums war dabei insgesamt, vor allem aber bei 

den Landgerichten, eine zunehmende Beschleunigung der Verfahren festzustellen. 



 

2. Kläger 

 

Die meisten Anfechtungsklagen wurden im Untersuchungszeitraum von privaten Anlegern 

mit Kleinstbesitz erhoben. Dies gilt für 106 von 126 Fällen, in denen der oder die Kläger er-

mittelt werden konnten. In elf weiteren Fällen hat eine Schutzvereinigung Klage erhoben. In 

sieben Fällen haben ehemalige Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitglieder als Aktionäre geklagt. 

 

Bestimmte Personen traten besonders häufig in als Kläger in Anfechtungsprozessen auf. Dies 

waren im einzelnen: 

 

- Herr Karl-Walter Freitag, persönlich oder als Geschäftsführer der Metropol 

Vermögensverwaltungs- und Grundstücks GmbH 

- Herr Rechtsanwalt und Steuerberater Arno Menzel 

- Herr Norbert Kind 

- Frau Christa Götz, regelmäßig vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Hans Norbert Götz 

- Herr Prof. Dr. Ekkehard Wenger 

- Herr Karsten Trippel 

- Herr Veit Paas 

- Frau Gerlinde Ernst.  

 

 

Aktionär Nennung lt. Mitteilung im 
Bundesanzeiger 

Arno Menzel 35 

Christa Götz 13 
Karl-Walter Freitag bzw. 

Metropol GmbH 38 

Norbert Kind 13 

Prof. Dr. Wenger 5 

Karsten Trippel 6 
 
Tabelle: Berufsaktionäre 
Quelle: eigene Erhebungen  
 

3. Beklagte Gesellschaften 



 

In 151 der 207 untersuchten Verfahren konnte die Branchenzugehörigkeit der beklagten 

Gesellschaft ermittelt werden. „Spitzenreiter“ sind  die Banken, die sich in 18 Fällen gegen 

Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklagen zur Wehr setzen mußten (davon  in vier Fällen die 

Deutsche Bank AG), dicht gefolgt von Unternehmen der Elektro- und Maschinenbauindustrie 

(17 Fälle). Insgesamt ist das Bild eher uneinheitlich. 

 

Der Schwerpunkt bei den im Untersuchungszeitraum beklagten Unternehmen lag eindeutig 

auf den börsennotierten Gesellschaften. In ca. 80 % der  untersuchten Fälle handelte es sich 

bei dem beklagten Unternehmen um eine börsennotierte Publikumsaktiengesellschaft. Dies 

verhält sich umgekehrt proportional zum Verhältnis von börsennotierten zu nicht 

börsennotierten Aktiengesellschaften insgesamt (siehe oben I.). Der Schwerpunkt scheint 

dabei wiederum bei Gesellschaften mit einem Mehrheits- oder Hauptaktionär zu liegen. Die 

exakten Daten waren, was die Aktionärsstruktur der beklagten Gesellschaften betrifft, nicht 

ermittelbar. 

 

4. Angegriffene Beschlüsse 

 

Den Schwerpunkt bei den in den untersuchten 207 Verfahren angegriffenen 

Hauptversammlungsbeschlüssen bildeten – anders als vielfach angenommen werden mag – 

nicht etwa Verschmelzungen (14 Fälle), sondern Kapitalmaßnahmen i.w.S. (52 Fälle) und 

dabei meist die Schaffung genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluß (16 Fälle). Häu-

fig angefochten wurden daneben die Entlastung von Vorstand (38 Fälle) oder Aufsichtsrat (31 

Fälle) sowie Aufsichtsratswahlen (18 Fälle). Bei den eintragungsbedürftigen Strukturbe-

schlüssen lag der Schwerpunkt außer bei der Verschmelzung bei der Zustimmung zu Unter-

nehmensverträgen (17 Fälle). Umstrukturierungen i.w.S., d.h. Umwandlungsvorgänge, Ein-

gliederungen oder Ausgliederungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge, wurden in insgesamt 

30 Fällen angefochten. Die Feststellung des Jahresabschlusses war in 6 Fällen Ziel einer An-

fechtungs- oder Nichtigkeitsklage; ein Gewinnverwendungsbeschluß in 10 der untersuchten 

Verfahren. In 34 Fällen wurden Satzungsänderungen beanstandet. Die meisten dieser Ände-

rungen standen aber im Zusammenhang mit Umstrukturierungen oder Kapitalmaßnahmen. In 

vier Fällen wurden Auflösungs- bzw. Liquidationsbeschlüsse angefochten. In drei Fällen 

wurde ein Bestätigungsbeschluß erneut angegriffen. 

 



 
Angefochtener Beschluß Anzahl der Anfechtungen 

Entlastungsbeschlüsse 69   (24%) 

Gewinnverwendungsbeschluß 10   (3%) 

Aufsichtsratwahlen 18   (6 %) 

Umstrukturierungen 33   (12 %) 

Feststellung des Jahresabschlusses 6   (2 %) 

Kapitalmaßnahmen 52   (18 %) 

Wahl des Abschlußprüfers 13   (5 %) 

Unternehmensverträge 17   (6 %) 
Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen/ 
Optionsscheinen und Genußrechten

9   (3 %) 

Satzungsänderungen 34   (12 %) 

Beschlüsse nach § 119 Abs. 2 AktG 8   (3 %) 

Auflösungs- bzw. 
Liquidationsbeschlüsse 4   (1 %) 

sonstige 13   (5 %) 
Tabelle: Beschlußgegenstand und Klagenhäufigkeit 
Quelle: Eigene Erhebungen 

 

 

 

 

5. Anfechtungsgründe 

 

a. Allgemeines 

 

Was die von den Klägern vorgetragenen Anfechtungsgründe betrifft, so läßt sich kein Bild 

mit einfachen Konturen zeichnen. Naturgemäß richten sich die gerügten Rechtsverstöße viel-

fach nach dem angegriffenen Beschlußgegenstand. Zum Beispiel wird bei Wahlbeschlüssen 

oder einfachen Satzungsänderungen betreffend die Wahl oder die Zusammensetzung des Auf-

sichtsrats die Verletzung von Vorschriften über Wahl und Zusammensetzung dieses Gremi-

ums gerügt. Ähnlich werden bei der Anfechtung von Entlastungsbeschlüssen vielfach Pflicht-

verletzungen des Vorstands oder des Aufsichtsrats behauptet. Häufig geht es hierbei um Ver-

stöße gegen die aktienrechtliche Kompetenzordnung. Wie bei den angefochtenen Beschluß-



gegenständen Kapitalmaßnahmen den Schwerpunkt bilden, so dominieren bei den vorgetra-

genen Anfechtungsgründen Rügen der fehlenden sachlichen Rechtfertigung eines Bezugs-

rechtsausschlusses oder der Unzulänglichkeit des Vorstandsberichts, § 186 Abs. 4 S. 2 AktG. 

Zu nennen sind des weiteren Rügen von Verstößen gegen Berichtspflichten des Vorstands 

nach § 293 ff. AktG. 

 

Verstöße gegen Berichts- und Informationspflichten sowie die Auskunftspflicht nach § 131 

AktG werden - unabhängig vom jeweiligen Beschlußgegenstand - besonders häufig behaup-

tet. Namentlich die Rüge der Verletzung der allgemeinen Auskunftspflicht (87 Fälle) wird 

dabei vielfach lediglich ergänzend oder flankierend zur Rüge spezifischer Rechtsverletzungen 

erhoben. Eine bedeutende Rolle spielen daneben Verstöße gegen formale Bestimmungen im 

Zusammenhang mit der Vorbereitung und Einberufung von Hauptversammlungen sowie die 

Verletzung von Berichts- und Formvorschriften des Umwandlungsrechts, etwa des § 61 

UmwG (insgesamt 91 Fälle). In 55 Fällen wurde die Verletzung von Form- oder Verfahrens-

vorschriften bei Durchführung der Hauptversammlung gerügt. 

 

Eine eher untergeordnete Rolle spielen daneben materielle Anfechtungsgründe allgemeiner 

Art, wie etwa Treuepflichtverstöße (22 Fälle) oder das Streben nach Sondervorteilen, § 243 

Abs. 2 S. 1 AktG (43 Fälle). Die Zahl der auf Formverstöße oder Auskunftspflichtsverlet-

zungen gestützten Anfechtungsklagen beträgt jeweils ein Mehrfaches. Werden eher materielle 

Rechtsverstöße gerügt, so fällt auf, daß nahezu in jedem Fall flankierend („hilfsweise“) 

Formverstöße oder Auskunftspflichtverletzungen zusätzlich geltend gemacht werden. 

 

Im übrigen fanden sich unter den untersuchten Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen nur we-

nige (13) Fälle, in denen der oder die Kläger die Verletzung von Vorschriften der Satzung 

(vgl. § 243 Abs. 1 AktG) geltend machten. 

 

13 gerügten Satzungsverstößen und 22 behaupteten Treuepflichtverletzungen standen insge-

samt 622 Rügen gegenüber, in denen die Verletzung gesetzlicher Vorschriften geltend 

gemacht wurde (§ 243 Abs. 1 AktG). Hiervon rechneten zu den Einberufungs- und 

Durchführungsmängeln 159 Fälle, zur Verletzung von Informationspflichten (Auskunfts- und 

Berichtspflichten) 210 Fälle.  253 mal wurden Verstöße des Beschlußinhaltes gegen 

materielles Recht gerügt. In 143 Fällen war der Inhalt der jeweiligen Rüge von der Art des 

angegriffenen Beschlusses vorgegeben.  



 

b. Informationspflichtsverletzungen 

 

Bei den Informationspflichtverletzungen ist der am häufigsten angeführte Anfechtungsgrund 

die Verletzung des allgemeinen Auskunftsanspruchs gem. § 131 AktG (87 Fälle). In 43 Fällen 

wurde ein Vorstandsbericht nach § 186 Abs. 1 oder § 203 AktG bemängelt. In 24 Fällen wur-

den Berichte (etwa Verschmelzungsberichte) nach dem Umwandlungsgesetz beanstandet. In 9 

Fällen wurden Berichte gem. §§ 293a ff. AktG als unzureichend gerügt. 

 

In 18 Fällen haben Aktionäre Unternehmensverträge, Eingliederungen oder Verschmelzungen 

mit der Begründung angefochten, die Grundlagen der Berechnung von Ausgleichs- oder 

Abfindungszahlungen (§§ 304, 305, 320b AktG, 29 UmwG) oder des Umtauschangebotes    

(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 UmwG) seien mangelhaft oder nicht nachvollziehbar. Auf diese Weise kann 

der grundsätzlich bestehende Ausschluß der Anfechtungsklage wegen fehlerhafter Bewertung 

oder Berechnung (§§ 304 Abs. 3 Satz 2, 305 Abs. 5 Satz 1, 320b Abs. 2 Satz 1 AktG, 14 Abs. 

2, 32 UmwG) ausgehebelt werden („Umgehungsfälle“). 

 
Geltendgemachte 

Informationspflichtverletzung Anzahl der Rügen 

Verletzung des Auskunftsrechts 87   (45 %) 

§§ 293a ff. AktG 9   (5 %) 

Berichte nach dem UmwG 24   (13 %) 

Abhängigkeitsbericht 8   (4 %) 

Prüfung der Sacheinlagen gem. § 183 AktG 4   (2 %) 
Vorstandsbericht gem. §§ 286 Abs. 4; 203 

AktG 43   (22 %) 

Konzernrechnungslegung 7   (4 %) 

Sonstiges 10   (5 %) 
Tabelle: Rüge von Informationspflichtverletzungen 

Quelle: Eigene Erhebungen 

 

c. Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung 

 

Im Zusammenhang mit der Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung werden in 

erster Linie Verstöße gegen die Bestimmungen der §§ 124 ff. AktG sowie, bei Umwand-



lungsvorgängen, §§ 61, 63 UmwG gerügt (91 Fälle). An zweiter Stelle stehen Verfahrensfeh-

ler oder Formverstöße bei Durchführung der Hauptversammlung (55 Fälle), vor allem Ver-

stöße gegen § 20 Abs. 7 AktG. In 12 Fällen wurden Versäumnisse im Zusammenhang mit der 

Hinterlegung oder dem Nachweis der Aktionärseigenschaft oder die Nichtzulassung zur 

Hauptversammlung gerügt. 

 

d. Inhaltsverstöße gegen allgemeine gesetzliche Vorschriften 

 

Wir haben die gerügten Gesetzesverletzungen (622 Rügen) in beschlußspezifische (z.B. 

fehlende Rechtfertigung eines Bezugsrechtsausschlusses; dazu unten e) und Verstöße gegen 

allgemeine gesetzliche Vorschriften unterteilt.  Insgesamt wurde 110mal die Verletzung 

allgemeiner Vorschriften geltend gemacht. Am häufigsten (in 47 Fällen) wurde dabei der 

Anfechtungsgrund des § 243 Abs. 2 AktG geltend gemacht. In 33 Fällen wurde ein Verstoß 

gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG behauptet. Sonstige materielle 

Rechtsverstöße, wie etwa Verstöße gegen die aktienrechtliche Kompetenzordnung, Verstöße 

gegen das Wesen der Aktiengesellschaft (§ 241 Nr. 3 AktG), die Sittenwidrigkeit des 

Beschlussinhalts (§ 241 Nr. 4 AktG) wurden regelmäßig nur „flankierend“ neben sonstigen 

Anfechtungsgründen vorgetragen. In drei Fällen wurde eine unzulässige Einlagenrückgewähr 

behauptet. 

 

 

 

 

e. Vom Beschlussinhalt abhängige Anfechtungsgründe 

 

Die Verletzung spezifischer Vorschriften spielte eine Rolle namentlich bei Kapitalerhöhun-

gen, bei Umwandlungsvorgängen, bei der Zustimmung zu Unternehmensverträgen sowie bei 

Aufsichtsratswahlen. Beanstandet wurde in 46 Fällen die sachliche Rechtfertigung eines 

Bezugsrechtsausschlusses. In 14 Fällen wurden Verstöße gegen Bewertungsvorschriften be-

hauptet. Die übrigen behaupteten Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit Kapitalmaß-

nahmen bestanden nach dem Klägervortrag in dem Versuch, Vorschriften des UmwG zu 

umzugehen, oder in Verstößen gegen §§ 255 Abs. 2, 193 Abs. 2 oder 222 Abs. 4 AktG. Bei 

Umwandlungsvorgängen wurde in 11 Fällen die Unzulänglichkeit oder bzw. Fehlerhaftigkeit 

des Umwandlungsvertrages selbst, in je drei weiteren Fällen ein Verstoß gegen 



Bewertungsvorschriften oder die Verletzung materieller Minderheitenrechte behauptet. Auch 

bei Unternehmensverträgen wurde die Klage in 10 Fällen auf angebliche inhaltliche 

Unzulänglichkeit des Vertrages selbst gestützt. Die Anfechtung von Aufsichtsratswahlen 

wurde in 17 Fällen mit der Verletzung von Vorschriften über die Zusammensetzung und 

Besetzung des Aufsichtsrates, vor allem mit Verstößen gegen § 101 AktG, begründet. In 10 

Fällen wurde ein Verstoß gegen §§ 256, 257 AktG gerügt. Die Wahl eines Abschlußprüfers 

wurde in drei Fällen aus Gründen, die in der Person des Abschlußprüfers liegen, angefochten. 

In zwei Fällen wurde ein Gewinnverwendungsbeschluß wegen Verletzung von 

Bilanzierungsvorschriften angegriffen. 

 

6. Verfahrensbeendigung 

 

Bei 231 der untersuchten 296 verfahrens- oder instanzbeendenden Entscheidungen handelt es 

sich um Urteile. In 131 Fällen unterlag der klagende Aktionär vollständig, in 31 Fällen 

teilweise. In 69 Fällen (30 %) obsiegte der Kläger in vollem Umfang. Unterschiede in der 

prozentualen Häufigkeit einer Klageabweisung durch die jeweilige Instanz (LG, OLG, BGH) 

waren dabei nicht feststellbar. Neun weitere Verfahren endeten durch Versäumnisurteil, 

weitere zwei durch Anerkenntnis. In sieben Fällen endete das Verfahren vor dem LG oder 

OLG durch übereinstimmende Erledigungserklärung. Dabei wurden in der Mehrzahl der Fälle 

die Verfahrenskosten der beklagten Gesellschaft auferlegt. Eine Klagerücknahme ist in 11 

Fällen erfolgt. Regelmäßig dürfte dem eine außergerichtliche Einigung vorausgegangen sein. 

In 34 nachweisbaren Fällen wurde zwischen den Parteien ein Vergleich geschlossen. In 16 

Fällen wurde der Vergleichsinhalt gerichtlich protokolliert. 

 
Erledigungsart Anzahl 

Streitiges Urteil 231   (79 %) 

Anerkenntnisurteil 2   (1 %) 

Versäumnisurteil 9   (3 %) 

Vergleich 34   (12 %) 

Beiderseitige Erledigungserklärung 7   (2 %) 

Klagerücknahme 11   (4 %) 
              Tabelle: Verfahrenserledigung 
              Quelle: Eigene Erhebungen 

 

7. Tragende Urteilserwägungen  



 

a. Klageabweisende Entscheidungen 

 

Als unzulässig wurde eine Klage in 13 Fällen abgewiesen (davon entgegen heute h.M. 3mal 

wegen Rechtsmissbrauchs, 4mal wegen Verfristung). 18 Klagen wurden aus tatsächlichen 

Gründen als unbegründet abgewiesen. Am häufigsten, nämlich in 121 Fällen, wurden die 

Klagen abgewiesen, weil die behaupteten Anfechtungsgründe aus rechtlichen Gründen nicht 

vorlagen. In vier Fällen ist das Gericht dem klägerischen Vortrag, die Grundlage für die 

Bemessung eines Umtausch- oder Abfindungsangebotes sei nicht hinreichend erläutert, nicht 

gefolgt. Das Gericht verwies in diesen Fällen die Kläger jeweils auf das 

Spruchstellenverfahren („Umgehungsfälle“). In 15 der untersuchten Entscheidungen bestand 

die tragende Erwägung für die Klageabweisung in der Annahme rechtsmissbräuchlichen 

Verhaltens des Klägers. In weiteren 10 Fällen wies das Gericht die Klage mangels Kausalität 

eines gerügten Formverstoßes oder einer behaupteten Auskunftspflichtsverletzung für das 

Beschlussergebnis ab. 

 

 

b. Stattgebende Entscheidungen 

 

Jeweils in vier Fällen gab ein Gericht einer Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage wegen Sat-

zungsverstoßes oder wegen der Verletzung von Treuepflichten statt. In den weitaus meisten 

stattgebenden Entscheidungen wurden Gesetzesverstöße festgestellt. Das Bild ist hier insge-

samt eher uneinheitlich. Auffallend ist folgendes: 

 

- In 14 Fällen sah das Gericht einen relevanten Verstoß gegen Vorschriften im 

Zusammenhang mit der Einladung zur Hauptversammlung, insbesondere der Be-

kanntgabe der Tagesordnung (§§ 124 ff. AktG) als gegeben an.  

- Maßgebliche Verstöße bei der Durchführung der Hauptversammlung und bei der 

Abstimmung wurden in 12 Fällen festgestellt. 

- Weitaus seltener haben die Gerichte inhaltliche Verstöße als Anfechtungsgründe 

anerkannt. So ist etwa in jeweils nur einem Fall die Gewährung von Sondervorteilen 

gem. § 243 Abs. 2 AktG oder Sittenwidrigkeit des Beschlussinhalts gem § 241 Nr.4 

AktG angenommen worden. Jeweils zweimal wurde ein Verstoß gegen die 

aktienrechtlichen Kompetenzordnung oder ein Verstoß gegen das Wesen der Akti-



engesellschaft (vgl.§ 241 Nr. 3 AktG) bestätigt. Ein Verstoß gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz, § 53a AktG, wurde in drei Fällen angenommen. 

-  Die meisten stattgebenden Entscheidungen, nämlich 18, beruhen auf fehlender sachli-

chen Rechtfertigung eines Bezugsrechtsausschlusses oder auf der Verletzung von 

§§ 186, 203 AktG. 

 

 
 

Tragender Entscheidungsgrund Anzahl 

Satzungsverstoß 4   (10 %) 

Treuepflichtverletzung 4   (10 %) 
Fehlen von Teilnahmevoraussetzungen von einzelnen 

Aktionären 6   (15 %) 

Fehlerhafte Einladung zur HV 14   (34 %) 

Fehlerhafte Durchführung der HV/ Abstimmungsfehler 12   (29 %) 
Durchführung einer HV trotz wirksamer Absage durch 

den Vorstand 1   (2 %) 

      Tabelle: Stattgebende Entscheidungen 

      Quelle: Eigene Erhebungen 

 

  
 

Verletzte Informationspflicht Anzahl der 
Feststellungen  

Verletzung des allgemeinen Auskunftsrechts gem. § 131 AktG 15    (32 %) 

§§ 293a ff. AktG 3   (7 %) 

Fehlerhafter Vorstandsbericht gem. §§ 186 Abs. 4, 203 AktG 12   (26 %) 

Fehlerhafte Berichte nach UmwG 5   (11 %) 

Fehlerhafte Sacheinlagenprüfung, § 183 AktG 1   (2 %) 

Fehlerhafter Abhängigkeitsbericht 4   (9 %) 

Fehlerhafte Konzernrechnungslegung 1  (2 %) 

Verletzung sonstiger Berichtspflichten 3   (7 %) 

"Umgehungsfälle" 2   (4 %) 
  
Tabelle: Festgestellte Informationspflichtverletzungen 
Quelle: Eigene Erhebungen 

 

 



 

 

Tabelle: Festgestellte materielle Rechtsverletzungen 
 

Rechtsverletzung Anzahl  

Sondervorteile, § 243 Abs. 2 AktG 1   (2 %) 

Gleichbehandlungsverstoß 3   (6 %) 

Verstoß gegen die aktienrechtliche Kompetenzordnung 2   (4 %) 

Verstoß gegen das Wesen der Aktiengesellschaft 2   (4 %) 

Sittenwidriger Beschlußinhalt 1   (2 %) 
Mangelnde sachliche Rechtfertigung eines 

Bezugsrechtsausschlusses 18   (39 %) 

Verstoß gegen Bewertungsvorschriften bei Kapitalmaßnahmen 2    (4 %) 

Sonstige mat. Verstöße bei Kapitalmaßnahmen 4   (10 %) 

Verletzung materieller Minderheitsrechte bei Umwandlungen 1   (2 %) 
 

Fehlerhafte Zusammensetzung des Aufsichtsrates 4    (9 %) 

Verstöße gegen §§ 256, 257 AktG 3   (6 %) 

Inhaltliche Unzulänglichkeit eines Unternehmensvertrages 3   (6 %) 

Verletzung von Bilanzierungsvorschriften 1   (2 %) 
Personenbezogene Gründe (Entlastung; Wahl des Abschlußprüfers; 

Wahl des Aufsichtsrates) 1   (2 %) 

Unzulässige Teilentlastung 1   (2 %) 
   Tabelle: Festgestellte Rechtsverletzungen 
    Quelle: Eigene Erhebungen 

 

 

 

8. Streitwert 

 

Die Höhe des (Gebühren-) Streitwerts konnte insgesamt in 48 Fällen ermittelt werden. Im 

erstinstanzlichen Verfahren bewegten sich die gerichtlich festgesetzten Streitwerte in einem 

Rahmen zwischen DM 2.475 und DM 650.000. In 10 von 28 Fällen wurde vom Landgericht 

ein Streitwert von DM 100.000,-DM festgesetzt. In der zweiten Instanz lag die Spanne zwi-

schen DM 10.000 und DM 1 Mio. 

 



In lediglich drei Fällen hat der klagende Aktionär einen Antrag auf Streitwertspaltung gem. 

§ 247 Abs. 2 AktG gestellt. Stattgeben wurde diesem in nur einem Fall. Der Streitwert wurde 

für den Kläger von DM 160.000 auf DM 80.000 heruntergesetzt.  

 

 

 

 

9. Rechtsmißbrauch 

 

Die beklagten Gesellschaften haben in insgesamt 54 ermittelbaren Fällen den Einwand des 

Rechtsmißbrauchs erhoben (32 x vor dem LG, 15 x vor dem OLG und 7 x vor dem BGH). In 

nur wenigen Ausnahmefällen war dieser Einwand auf andere Gründe gestützt als auf den 

Versuch des Klägers, sich den Lästigkeitswert seiner Klage abkaufen zu lassen. Häufig 

führten die beklagten Gesellschaften als Beleg  das in der Vergangenheit liegende Verhalten 

des Klägers gegenüber anderen Gesellschaften an. In 50 Fällen hat sich das Gericht in den 

Entscheidungsgründen mit dem Einwand des Rechtsmissbrauchs auseinandergesetzt (28 x 

LG, 15 x OLG und 7 x BGH). Der Einwand der Beklagten wurde dabei in 32 Fällen 

zurückgewiesen (22 x LG, 9 x OLG und 1 x BGH). In insgesamt 18 Fällen wurde die 

Abweisung der Klage auf rechtsmissbräuchliches Verhalten des Klägers gestützt (je 6 x LG, 

OLG und BGH). Insbesondere die Landgerichte sind im Hinblick auf den Einwand des 

Rechtsmissbrauchs eher vorsichtig. Selten stützen die Landgerichte ihre klageabweisende 

Entscheidung allein auf Vorliegen von Rechtsmissbrauch. Regelmäßig wurde festgestellt, daß 

unabhängig vom Rechtsmißbrauch die Klage auch der Sache nach nicht begründet war.  

 

 

 

 

10. Vergleiche 

 

Der Inhalt eines Vergleichs über eine Anfechtungsklage konnte lediglich in 14 von 34 „siche-

ren“ (siehe oben 6.) Fällen untersucht werden. Drei gerichtliche Vergleiche wurden während 

des Berufungsverfahrens abgeschlossen, 10 während des erstinstanzlichen Verfahrens und ein 

weiterer außergerichtlicher Vergleich ebenfalls während des erstinstanzlichen Verfahrens. 

 



In den jeweils durch Vergleich beendeten Verfahren waren folgende Beschlüsse angefochten 

worden:  

 

- Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluß in vier Fällen 

- Verschmelzung in drei Fällen 

- Schaffung genehmigten Kapitals mit Bezugsrechstausschluß in drei Fällen 

-  Ausgliederung, Eingliederung, Formwechsel, Zustimmung zu einem Unternehmens-

vertrag in jeweils einem Fall. 

 

An den untersuchten Vergleichen waren auf Klägerseite beteiligt: 

 

- Herr Norbert Kind in drei Fällen 

- Herr Karl-Walter Freitag in neun Fällen 

- Die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre e.V. in zwei Fällen 

- Frau Christa Götz und Frau Gerlinde Ernst sowie die Herren Veit Paas und Karsten 

Trippel in jeweils einem Fall 

 

Auf der Beklagtenseite ergab sich ein uneinheitliches Bild. In zwei Fällen war ein 

Versicherungsunternehmen Partei des Vergleichsschlusses und in drei Fällen eine Bank. 

 

Inhaltlich wurde in drei Fällen die Erhöhung eines Abfindungsangebotes vereinbart. In fünf 

Fällen wurde auf einen beschlossenen Bezugsrechtsausschluß faktisch verzichtet. In vier Fäl-

len wurden Zahlungen an die Aktionäre in Form von „Kostenpauschalen“, „festen Gewinn-

anteilen“, „Abfindungen“ oder „freiwilligen Zahlungen“ vereinbart. In drei Fällen wurde die 

Überprüfung des angefochtenen Beschlusses durch ein Schiedsgericht vereinbart. Alle 

untersuchten Vergleiche waren als echter Vertrag zugunsten am Verfahren nicht beteiligter 

außenstehender Aktionäre ausgestaltet. 

 

Die vereinbarten Vergleichswerte, die nicht den Höchstgrenzen des § 247 Abs. 1 BGB unter-

liegen, bewegten sich zwischen DM 1 Mio. und DM 17, 2 Mio. In 10 Fällen trug die Beklagte 

die Kosten des Rechtsstreites und des Vergleichs. In einem Fall übernahm diese ein (Neu-) 

Aktionär. In vier der protokollierten Vergleiche war eine ausdrückliche Regelung enthalten, 

wonach die beklagte Gesellschaft auch die Kosten eines „Korrespondenzanwaltes“ des Klä-

gers zu tragen hatte. 
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